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Kaiserlicher Gouverneur 

von Deutsch-Ostafrika 

 

J. No. 13624 V. 

Bei Beantwortung wird um Angabe vorstehender Geschäftsnummer gebeten. 

 

Daressalam, den 15. Oktober 1906 

 

Euer Hochwohlgeboren spreche ich für die Untersuchung der Fliegen und 

Blutpräparate von Udjidji meinen ergebensten Dank aus. Bei der Wichtigkeit der 

Schlafkrankheit für das Schutzgebiet ist es nur dringend erwünscht, wenn Euer 

Hochwohlgeboren auch die Feststellung und eventuelle Bekämpfung derselben am 

Tanganyika mit in die Hand nehmen und zu diesem Zweck den zu Ihrer Expedition 

abkommandierten Stabsarzt Dr. Panse an einem Ihnen geeignet erscheinenden 

Zeitpunkt nach dort entsenden. 

Die Stationen Usumbura und Udjidji sind angewiesen Stabsarzt Dr. Panse bei seinen 

Arbeiten nach Möglichkeit zu unterstützen. 

 

Frhr. v. Rechenberg 

 

An 

Geheimen Medizinalrat 

Prof. Dr. Koch 

Entebbe 

Britisch-Ostafrika. 

 

 

 

 

Sese bei Entebbe (Uganda) 

den 30ten Dec. 1906 

 

E.E. beehre ich mich unter Bezugnahme auf das dortseitige Schreiben vom 15ten 

Oct. 1906 No. 13624 V über die von mir in Vorschlag gebrachte Expedition nach dem 

Tanganyika-See zur Bekämpfung der dort herrschenden Schlafkrankheit ergebenst 

Folgendes mitzutheilen. 

Da ich aus dem Schreiben entnehmen zu müssen glaubte, dass das Kaiserl. 

Gouvernement die Kosten für die Expedition nicht zu tragen beabsichtigt, so habe ich 

mich an das Reichsamt des Innern gewandt mit dem Antrage die Kosten aus 

Reichsmitteln zu gewähren. Bei diesem Antrage bin ich aber von der Annahme 

ausgegangen, dass die Führung der Expedition einem Schutztruppenarzt übertragen 

wird, dessen Gehalt und persönliche Ausrüstung (Zelt, Reitthier) das Gouvernement 

übernimmt, während das Reich für alles Übrige, d.h. für die Expedition an und für 

sich aufzukommen hat. 



Dieser Antrag ist jetzt, wie mir telegraphisch mitgetheilt ist, genehmigt. Ursprünglich 

war St.A. Dr. Panse als Führer der Expedition von mir in Aussicht genommen, der 

aber, nachdem er aus der Schlafkrankh. Expedition ausgeschieden ist, nicht mehr in 

Frage kommen kann. Ich habe deswegen den zweiten Schutztruppenarzt, welcher 

sich bei der hiesigen Expedition befindet, Herrn Oberarzt Dr. Kudicke gefragt, ob er 

gewillt ist, die Tanganyika-Expedition zu führen. Er hat sich dazu bereit erklärt und 

will für zu diesenm Fall eine Zwecke eine weitere Verpflichtung für den Dienst in der 

Schutztruppe eingehen. 

Ich erlaube mir nun die ergebenste Anfrage, ob E.E. damit einverstanden sind, dass 

die Führung der Tanganyika-Expedition unter der von mir angegebenen Bedingung 

Herrn Oberarzt Dr. Kudicke, welchen ich für sehr geeignet dazu halte, übertragen 

wird. 

K. 
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